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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Anwendung des § 4a Erholungsurlaubsverordnung ergeht rückwirkend ab Inkraft-
treten zum 1. Januar 2022 aus gegebenem Anlass folgende Günstigkeitsregelung nach 
Artikel 15 der Arbeitszeitrichtlinie in Bezug auf die positive Wirkung des bezahlten Jah-
resurlaubs für die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten, wenn er nicht in dem 
Zeitraum, in dem er entsteht, sondern zu einer späteren Zeit genommen wird: 
 
In Fällen einer Erhöhung der Arbeitszeit ohne Änderung der Zahl der wöchentlichen Ar-
beitstage im laufenden Urlaubsjahr entfällt die Verpflichtung zur Vornahme einer Urlaubs-
berechnung nach § 4a Erholungsurlaubsverordnung. 
 
In Fällen einer Änderung der Zahl der wöchentlichen Arbeitstage im laufenden Urlaubs-
jahr ist darauf zu achten, dass der Gesamturlaubsanspruch, der abschnittsweise durch 
Zwölftelung ermittelt wird, sich bei der anschließenden Umrechnung des noch nicht ver-
brauchten Urlaubs aus dem Abschnitt vor Änderung des Arbeitszeitmodells nicht verrin-
gert. In diesem Fall ist der Gesamturlaubsanspruch vor Umrechnung des noch nicht ver-
brauchten Urlaubs maßgebend. 
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Im Übrigen kann bei einem Wechsel des Arbeitszeitmodells im Laufe des Urlaubsjahres 
eine Umrechnung von Urlaubsansprüchen aus der Zeit vor dem Wechsel des Arbeitszeit-
modells vermieden werden, wenn die Beschäftigten den bis dahin erworbenen Urlaubs-
anspruch rechtzeitig in Anspruch genommen haben. 
 
Den Ihnen hierdurch gegebenenfalls entstehenden Mehraufwand bitte ich zu entschuldi-
gen. 
Eine Nachzeichnung im Urlaubsrecht wird zu gegebener Zeit erfolgen. 
 
Ich bitte, die personalbearbeitenden Dienststellen in ihren Geschäftsbereichen entspre-
chend in Kenntnis zu setzen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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